
VERORDNUNG (EG) Nr. 496/2007 DER KOMMISSION

vom 4. Mai 2007

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 600/2005 hinsichtlich der Einführung eines
Rückstandshöchstgehalts für den zur Gruppe „Kokzidiostatika und andere Arzneimittel“

zählenden Futtermittelzusatzstoff „Salinomax 120G“

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über
Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbeson-
dere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Zusatzstoff Salinomycin-Natrium (Salinomax 120G)
wurde gemäß der Richtlinie 70/524/EWG des Rates (2)
unter bestimmten Bedingungen zugelassen. Mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 600/2005 der Kommission (3) wurde
der Zusatzstoff für zehn Jahre zur Verwendung für
Masthühner zugelassen, wobei die Zulassung an die für
das Inverkehrbringen des Zusatzstoffs verantwortliche
Person gebunden ist. Der Zusatzstoff wurde in das Ge-
meinschaftsregister für Futtermittelzusatzstoffe eingetra-
gen.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 sieht die Möglich-
keit vor, die Zulassung eines Zusatzstoffs auf Antrag des
Zulassungsinhabers im Anschluss an ein Gutachten der
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (nach-

folgend „die Behörde“) zu ändern. Der Inhaber der Zulas-
sung für den Zusatzstoff Salinomycin-Natrium (Salino-
max 120G) schlug durch Einreichung eines Antrags bei
der Kommission auf Aufnahme der Rückstandshöchstge-
halte (MRL) wie von der Behörde bewertet die Änderung
der Zulassungsbedingungen vor.

(3) Die Behörde schlug in ihrem Gutachten vom 26. Januar
2005 (4) vor, einen Rückstandshöchstgehalt für den
betreffenden Wirkstoff festzulegen. Es kann erforderlich
sein, die im Anhang aufgeführten Rückstandshöchstge-
halte angesichts der Ergebnisse einer künftigen Bewertung
dieses Wirkstoffs durch die Europäische Arzneimittel-
Agentur zu überprüfen.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 600/2005 sollte entsprechend
geändert werden.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang zur Verordnung (EG) Nr. 600/2005 wird durch
den Wortlaut im Anhang zur vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 4. Mai 2007

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission

DE5.5.2007 Amtsblatt der Europäischen Union L 117/9

(1) ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 378/2005 der Kommission (ABl. L 59 vom
5.3.2005, S. 8).

(2) ABl. L 270 vom 14.12.1970, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1800/2004 der Kommission (ABl. L 317
vom 16.10.2004, S. 37).

(3) ABl. L 99 vom 19.4.2005, S. 5. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2028/2006 (ABl. L 414 vom 30.12.2006,
S. 26).

(4) Aktualisierte Fassung des Gutachtens des Wissenschaftlichen Gre-
miums für Zusatzstoffe, Erzeugnisse und Substanzen in der Tierer-
nährung auf ein neues Ersuchen der Kommission zur Sicherheit von
„Bio-Cox® 120G“ basierend auf Salinomycin-Natrium als Futterzu-
satzstoff entsprechend der Richtlinie 70/524/EWG des Rates (Artikel
4g) vom 26. Januar 2005, The EFSA Journal (2005) 170, S. 1—4.
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